
 

 
Sehr geehrter Geschäftspartner, 

 
im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung unserer neuen Annahmebedingungen. Diese Bedingungen enthalten unsere Richtlinien, die ab 
dem 01. Januar 2025 gültig sind. Diese wurden insbesondere in Bezug auf die Abfallsteuer und PV-Module verschärft. Mit diesem Schreiben 
beabsichtigen wir, Ihnen eine Erklärung dieser Bedingungen zukommen zu lassen. HKS und die operativen Gesellschaften stützen sich bei den 
Abnahmebedingungen auf vier Säulen, nämlich: 

 
1. Sicherheit 

Es bedarf wenig Fantasie, um über die Gefahren nachzudenken, denen Menschen in unserer Branche ausgesetzt sein können, wie etwa 
durch Gasflaschen in einem Schmelzofen, Asbest in einem geschlossenen Lagerbereich, Schadstoffe in Fässern, entflammbare Batterien 
und mit Chrom-6 lackiertes Material. 

 
2.  Sozial zu verantwortendes Unternehmertum 

In unserer Branche sind wir nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen um uns herum verantwortlich. Umwelt, Menschen 
und Tiere dürfen nicht unter unserer Nachlässigkeit oder Unvorsichtigkeit leiden. Klare Annahmebedingungen in Kombination mit einer guten 
Annahmeprüfung sind daher notwendig. 

 
3.  Aufrechterhaltung unseres guten Rufes und unserer Beziehungen auf beiden Seiten 

HKS legt großen Wert auf seine Geschäftsbeziehungen, die das Unternehmen in mehr als 100 Jahren aufgebaut hat. Dies gilt nicht nur für 
die Beziehungen zu Lieferanten, sondern auch für die Beziehungen zu unseren Kunden. Unser Unternehmen ist weltweit bekannt für die 
Lieferung hochwertiger Eisen- und Nichteisenwerkstoffe. Natürlich wollen wir auch künftig einen guten Ruf genießen. Unter anderem 
infolge unseres guten Rufes sind wir nämlich in der Lage, Ihren Strom hochwertiger Metalle zu einem wettbewerbsfähigen Preis und mit 
einer reibungslosen Bezahlung zu erhalten und zu verarbeiten. 

 
4.  Finanzielles Interesse 

Auch wir werden von unseren Kunden für die Qualität unserer Metalle verantwortlich gemacht. Lieferungen von minderwertigen 
Metallen können hohe Vertragsstrafen und Abschläge bedeuten. Für die Entsorgung und Verarbeitung von Reststoffen, die bei uns 
angeliefert werden, zahlen wir hohe Preise. Die Sanktionen, welche die Gesellschaft im Falle eines unbedachten Umgangs mit 
solchen Stoffen, von denen Gefährdungen für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen, sind nicht unerheblich! 

 
So also ließe sich, kurz gesagt, der Hintergrund unserer Annahmebedingungen zusammenfassen. Wir würden uns wünschen, dass dies zu 
einem noch besseren Verständnis unserer Firmenpolitik beiträgt. 

 
Schließlich möchten wir Sie bitten, diese unsere Firmenpolitik einzuhalten bzw. zu befolgen, um eine gesunde und sichere 
Arbeits-, Wohn- und Lebensumgebung zu gewährleisten.  

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und ihre Mitarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
HKS Scrap Metals 

 
 
 

W.C. Kusters  F.H.G.M van der Voort CFO  S.M. van der Wekken COO  I. Bayram CCO 
CEO CFO COO CCO 
 

 
 
 
 
 
 



Umwelt und Arbeitssicherheit Gefahrenstoffe 
Transformatoren Angenommen, sofern umweltschädliche Stoffe entfernt und mit einem Reinigungszertifikat oder einer PCB-frei Bescheinigung versehen 

wurden. 

Radioaktive Stoffe Werden nicht angenommen. Aufarbeitung nach „Verordnung über den Nachweis von radioaktiv verseuchtem Schrott-NL“, 
„FANC-B“. Die Kosten werden in Rechnung gestellt. 

Geschlossene Produkte in Fertigprodukten Gebühr 150 € pro Artikel 
Gasflaschen, nachfüllbar (kleiner als 15L (mit Ausnahme von entferntem 
Hahnen und Öffnung > 50mm) 

Gebühr 150 € pro Artikel 

Gasflaschen technisch/ industriell > 15L 
Munition, Sprengstoffe & Asbest (oder asbestähnliches Material) 

Gebühr 500 € pro Artikel 
Wird nicht angenommen. Die Kosten werden in Rechnung gestellt. 

Nicht abgelassene Objekte mit Flüssigkeiten/Ölen Werden nicht angenommen. 
Zerkleinerer Vormaterial mit CR6-Farbschichten Wird nicht angenommen. 
Schere Vormaterial mit CR6-Farbschichten Wird nicht angenommen. 

* Ausnahme Lieferung Amsterdam, Anlieferung nach Voranmeldung laut vereinbarter Bedingungen 

 

 
 Ab 1. Januar 2025 

 
 Allgemeine Implementierung des Annahmestandards 
 Abfallentsorgungsentgelt des Vormaterials Bis zu 3% Verschmutzung = Verschmutzungsabzug + Abfallentsorgungsentgelt von 160,00 € p/t 

Über 3% Verschmutzung = Verschmutzungsabzug + Abfallentsorgungsentgelt von 260,00 € p/t 
 Abfallentsorgungsentgelt des fertigen Materials Bis zu 2% Verschmutzung = Verschmutzungsabzug + Abfallentsorgungsentgelt von 160,00 € p/t Ab 2% 

Verschmutzung = Verschmutzungsabzug + Abfallentsorgungsentgelt von 260,00 € p/t Über 3% 
Verschmutzung = Lieferung kann wird nicht angenommen werden (Rücksendungen). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prozessgefährliche Produkte Zerkleinerer Vormaterial 
Stahldrahtseil, schweres Eisen  Sortierung der Kosten in Absprache 
Spezifisches Material 
Altfahrzeuge:  Annahme nach Entfernung der Flüssigkeiten und Materialien gemäß Aktivitätsentscheidung Art.3.27d Absatz 2-7, Vlare-B 
 für Geel 
- PKW-Reifen Gebühr 15 € pro Reifen 
- Akkus  Separates Angebot nach Rücksprache mit dem Kundenbetreuer 
- Batterien im Elektroauto  Gebühr 1000 € pro Batterie. Wrack zurück an ADB/ Händler 
- Gastank (LPG) in Autowracks  Gebühr 250 € pro Gastank. Wrack zurück an ADB/ Händler. 

Staffel: 2. Gastank 750 €. 3. Gastank 1500 € (innerhalb von 3 Monaten) 
Nicht abgelassener Kraftstofftank in einem Autowrack  Gebühr €150 pro Autowrack 
Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE): 
Kleine und große elektrische Haushaltsgeräte + ICT Angenommen bei separater Anlieferung nach dem Cenelec-Standard (ehem. WEEElabex) (unbeschädigt, sodass eine 

Schadstoffentnahme noch möglich ist). 
* Großweißware und Elektrogeräte dürfen nicht in anderen Materialströmen angeliefert werden. 

 
   PV-Module Akzeptiert, sofern sie separat angeboten werden. Andernfalls wird ein Abzug von 15 € pro Modul vorgenommen.  
   Lautsprecherboxen, Monitore, Bildschirme und Kühl-/Gefrierschränke 
   Maschinenpark 
   Andere: 
 

Werden nicht angenommen, Sortier- und Entsorgungskosten in Absprach 
 

   Batterien größer als 8cm in fertigem und Vormaterial  Werden nicht angenommen. Gebühr €500 pro Artikel 
Reifen von LKWs, Traktoren, Gabelstaplern usw.  Gebühr 50 € pro Reifen 
Panzerschränke / Tresore  Werden nicht angenommen 
Späne Belastung für Feuchtigkeitsabzug und/oder Feingehalt %. 
Lagertanks  Werden angenommen, wenn leer, sauber, etikettiert und versehen mit 

Reinigungszertifikat. Lieferung mit offenem Mannloch zur Inspektion 
Fässer/Lackdosen (kontaminiert) & geruchsbildendes Material  Werden nicht angenommen 
Betonrückstände / Bitumen  Verschmutzungsabzug zuzüglich 160 € pro Tonne Abfallentsorgungsentgelt 

 
Verpackungsmaterialien (nichtmetallisch)  Sofort mit zurücknehmen, ansonsten Verschmutzungsabzug plus 160 € pro Tonne Abfallentsorgungsentgelt. Fernwärme 
Rohr in der Schere Vormaterial  Wird nicht angenommen 
Sandwichplatten (Polystyrol / Styropor / Steinwolle)  Wird nicht angenommen 
Sandwichpaneele (Pir/Pur) im Vormaterial des Shredders  Bis zu 10 Gew.-% pro Ladung & bis zu 10 cm dick 
Schrott aus der Verbrennung / Abfallverbrennung Wird angenommen, wenn separat angeliefert, ansonsten Schmutzabzug + Gebühr €160 p/t 
Brenn-/Schneideisen im Fertigprodukt  10 € p/t Sortierkosten und Abzug der Preisdifferenz. 
Brenn-/Schneideisen 

 
 
 

Brenn-/Schneideisen mit CR6-Farbschichten 

Frei von hochlegierten Werkstoffen (z.B. Chrom & Nickel), Flüssigkeiten, Gummi, CR6-Lackschichten, Bitumen- und/oder 
Kunststoffbeschichtungen, Fetten/Ölen (die bei der Verarbeitung als Schmiermittel verwendet werden können). Freisetzung) und/oder 
brennbare Stoffe, ungereinigte Stoffe aus der chemischen Industrie. 
Große Objekte mit einer Dicke von mehr als 1 Meter, die den Einsatz von Panzerungen erfordern, werden von HKS 
nicht verarbeitet (Kosten in Absprache). 
Siehe Brenn-/Schneideisen 
* Ausnahme Lieferung Amsterdam, Anlieferung nach Voranmeldung laut vereinbarter Bedingungen 

Wenn sich vor oder nach der Inspektion herausstellt, dass von angelieferten (Vor-)Materialien noch immer eine Gefährdung für Menschen, Material und oder Umwelt ausgeht, kann der Lieferant für alle sich dara us 
ergebenden Kosten haftbar gemacht werden. 


